
Service des communes SCom

Amt für Gemeinden GemA

Mai 2026

Anlagekategorie Anlagetyp Verfeinerung Nutzungsdauer 

in Jahren

Abschreibungssatz

in %, linear
Bemerkungen

1400 Grundstück (überbaut und unüberbaut)

1401 Tiefbauten Strassen, Verkehrswege Strasseninfrastruktur Strasseninfrastruktur, Trottoir 40 2.50 Möglichkeit einen Abschreibungssatz zwischen 

2,5% und 5% anzuwenden; die Anwendung eines 

von 2,5% abweichenden Satzes muss begründet 

werden. 

Strassenbelagsschicht 20 5.00

Naturstrasse 20 5.00

Strassenanlagen, inkl. Beleuchtung 20 5.00

1402 Wasserbau Stein- und Betonverbauung 40 2.50

Holzverbauung 20 5.00

Lebendverbauung 20 5.00

1403 Wasserwerk Wasserfassung 50 2.00

Aufbereitungsanlage 33 1/3 3.00

Pumpwerk, Druckreduzier-, Messschacht 50 2.00

Leitung, Hydrant 80 1.25

Reservoir 66 2/3 1.50

Mess-, Steuerungs-, Fernwirkanlage 20 5.00

Einkaufssumme in andere Wasserwerke 33 1/3 3.00

1403 Abwasserbeseitigung Kanalisation 80 1.25

Spezialbauwerk 50 2.00

Abwasserreinigungsanlage 33 1/3 3.00

1403 Spezialbauwerk 25 4.00

Brücke 40 2.50

Hafeninfrastruktur 50 2.00

Natursportplatz 40 2.50

Synthetischer Sportplatz 15 6.67

Übrige 40 2.50

Tabelle der Anlagekategorien
—
Weisung 04 / Anhang / Nutzungsdauer und Abschreibungssätze

Tiefbauten

Tiefbauten

Tiefbauten

Übrige Tiefbauten

Die Abschreibung gilt nur für Anlagen des Verwaltungsvermögens (VV).

Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Grundstücke (überbaut und unüberbaut)

Die nachstehenden Nutzungsdauern und die daraus resultierenden Abschreibungssätze sind verpflichtend. 

Konto der Anlagen

des Verwaltungsvermögens (VV)

SACHANLAGEN

Unterliegt keiner Abschreibung

—
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts DIAF

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD
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Tabelle der Anlagekategorien
—
Weisung 04 / Anhang / Nutzungsdauer und Abschreibungssätze

Die Abschreibung gilt nur für Anlagen des Verwaltungsvermögens (VV).

Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die nachstehenden Nutzungsdauern und die daraus resultierenden Abschreibungssätze sind verpflichtend. 

Konto der Anlagen

des Verwaltungsvermögens (VV)

1404 Schulhaus 33 1/3 3.00

Kindergarten 33 1/3 3.00

Mehrzweckhalle 33 1/3 3.00

Turnhalle 33 1/3 3.00

Schwimmbad, Hallenbad 25 4.00

Eissportanlage 25 4.00

Öffentliche Toilette 25 4.00

Gemeindehaus, Gemeindeverwaltung 33 1/3 3.00

Heizzentrale 33 1/3 3.00

Zivilschutzanlage 33 1/3 3.00

Werkhof 33 1/3 3.00

Tiefgarage 33 1/3 3.00

Schlachthof 33 1/3 3.00

Schiessanlage 33 1/3 3.00

Abfallsammelstelle 33 1/3 3.00

Kirche, Pfarrhaus 33 1/3 3.00

Kulturgebäude, historisches Denkmal 33 1/3 3.00

Konzert- und Theatersaal 25 4.00

Installation von Photovoltaikanlagen 20 5.00

Abdankungshalle, Krematorium 33 1/3 3.00

Feuerwehrmagazin 33 1/3 3.00

Hangar mit robuster Struktur, zweckmässige Bauweise 40 2.50

Übrige 33 1/3 3.00

1405 Waldung, Weiden, Alpen

1406 Mobilien, Maschine, Fahrzeug 10 10.00

Betriebseinrichtung, Spezialfahrzeug (Feuerwehr) 20 5.00

Apparate, Informatikgeräte 4 25.00

1407 Diverse Anlagen Beginn der Nutzungsdauer ist für die Abschreibung 

massgebend (Jahr nach Beginn Nutzung).

1409 Diverse Sachanlagen Hier werden die in den Bilanzkonten 1401-1407 

nicht zuteilbaren Positionen bewertet.

Studien Projektierungskredit Wird das Projekt nicht realisiert, ist der 

Projektierungskredit in einem Jahr abzuschreiben.

Hochbauten

Waldungen, Weiden, Alpen

Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

Unterliegt keiner Abschreibung

Übrige Sachanlagen Die Nutzungsdauer der jeweils zuweisbaren 

Anlagekategorie ist anzuwenden.

Keine Abschreibung während der Bauphase

SACHANLAGEN

Übrige Die Nutzungsdauer der jeweils zuweisbaren 

Anlagekategorie ist anzuwenden.

Anlagen im Bau
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Tabelle der Anlagekategorien
—
Weisung 04 / Anhang / Nutzungsdauer und Abschreibungssätze

Die Abschreibung gilt nur für Anlagen des Verwaltungsvermögens (VV).

Die Anlagen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die nachstehenden Nutzungsdauern und die daraus resultierenden Abschreibungssätze sind verpflichtend. 

Konto der Anlagen

des Verwaltungsvermögens (VV)

1420 Software 4 25.00

1421 Lizenz 5 20.00

1427 Diverse Beginn Nutzungsdauer für Abschreibung 

massgebend (Jahr nach Beginn Nutzung)

1429 Planung Orts- und Regionalplanung 10 10.00

GEP - Generelle Entwässerungsplan 15 6.67

PTWI - Plan der Trinkwasserinfrastrukturen 15 6.67

Diverse Investitionen

Darlehen, Beteiligung, Grundkapitalien

Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte

Immaterielle Anlagen in Realisierung Keine Abschreibung während der Realisierung

Darlehen, Beteiligungen, Grundkapitalien Unterliegt keiner Abschreibung

Abschreibung gemäss der Nutzungsdauer 

der subventionierten Investition

Investitionsbeiträge

SUBVENTIONEN UND BETEILIGUNGEN

IMMATERIELLE ANLAGEN

Software

Übrige immaterielle Anlagen


